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T a g e b u eh.

i.
Der Aechtsbode» und die Revolution.

Politische» ProjMMi».

„ An dem Felsen des Rechts wird das Schiff der Revolution zerschellen!" sagte
Herr v. Vincke in der Nationalversammlung zu Frankfurt, im vorigen Jahre der Anwalt
der ständischen Rechte gegen die Willkür der Krone, heute der Vertreter der Fürstenrechte
gegen den Andrang des Volks. Dieser Standpunkt scheint in Frankfurt wenig Beifall
zn finden. Der gefeierte Redner hat in der großen, aus den angesehensten Männern
der Nation auserlesenen Versammlung nur einige !!l> Stimmen gewonnen. In Berlin ist
das Ministerium Camphansen, das mit ungleich größerer Bescheidenheiteine ähnliche Ansicht
vertrat, an seinem Rechtsprincip wenigstens formell zu Grunde gegangen, mögen die
eigentlichen Ursachen auch anderwärts zu suchen sein. Es ist der Mühe werth, die Be^
rechtigung dieses Standpunkts zu untersuchen.

Der Antrag, den man in Berlin auf Anerkennung der Märzrcvolutivn stellte, war
eigentlich sonderbar gesaßt. Daß eiue Revolution geschehen war, durfte man nicht erst
anerkennen. Man konnte Herrn Bchrends sagen: „Ersparen Sie uns, aus Zeitungs'
Nachrichten zu hören, was wir schaudernd selbst erlebt!" Daß durch diese Revolution
die bisherige Staatsform vollkommen geändert war, lag ebenso Allen vor Augen, die
Existenz der Versammlung selbst, in der solche Debatte geführt werden konnte, legte ein
Zeugniß dafür ab. Was sollte also eigentlich anerkannt werden?j

Entweder die Rechtsgültigkcit der in Folge jener Revolution gegründeten Staatsform.
Oder die Rechtsgültigkeit des angewendeten Mittels — der Barrikaden.
Auf die erste Frage erwiederte Herr Camphausen, wenn wir seine Rede in's Logische

übersetzen, Folgendes: Die Rechtsgültigkeit der in Folge der Märzrcvolution gegründeten
nenen Staatsform ist von keiner Seite in Frage zn stellen. Der König hat, ohne äußerliche
Nvthigung, ein verantwortliches Ministerium ernannt; er hat in Uebereinstimmung mit
demselben und dem verfassungsmäßig zu befragenden Ccntrallaudtag die UrVersammlungen
des preußischen Volks berufen, und aus denselben den constituirenden Reichstag hervor¬
gehen lassen. Die Versassung, über welche sich derselbe vereinbaren wird, kann von keiner
Seite angefochten werden, weder von der Krone, noch von den alten Ständen; denn die
constitnirende Versammlung hat von vorn herein die freiwillige Zustimmung beider Ge-
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walten. An den Früchten der Staatsverändernng wird dadurch Nichts geschmälert, daß
ihre unordentliche Begründung dnrch rechtliche Zustimmung der ordentlichen Gewalten
garantirt ist; sie wird im Gegentheil dadurch erst sicher gestellt.

Was die zweite Frage betrifft, so enthält sie zwei Gesichtspunkte. Der 18. März
war in seinem Wesen ein unheilvolles, iu seinen Folgen ein thcilweise glückliches Ereigniß.
Wie viel von der Schuld, wie viel von dem Verdienste des einen und des andern den
Barrikadenkämpfern zukommt, darüber steht der coustituircnden Versammlung kein Urtheil zn.
Da die ordentlichen Gerichte darüber nicht entscheidenkönnen, giebt es für diese Frage
nur einen Richterstuhl: die Weltgeschichte. Die constituirende Versammlung könnte sich
zwar ihrem Gefühl überlassen und Für oder Wider entscheiden; ein solcher Gesühlsausbrnch
wäre aber eines politischen Körpers, der nach Gründen urtheilen müsse, unwürdig.

Anders lantet die Antwort, wenn man die Frage principiell faßt: Soll überhaupt
die bewaffnete Menge das Recht haben, die bestehende Verfassung umzustürzen? Daß sie
es zuweilen thut, lehrt die Geschichte; aber dieses Factum als Nechtsgrundsatzzu fixireu,
wäre eine Permancnzerklärung des Faustrcchts. Der Grundsatz aber: I-» s»r«s est In I»i
führt erst zur Anarchie, dann unwiderruflich zum Militairdcspvtismns.

So motivirte Camphausen die beantragte Tagesordnung, oder so hätte er sie wenigstens
motiviren können. Der neueste Aufstand in Paris und die neue, militairische Ordnung
der Republik ist ein glänzender Beleg dieser Dcdnction.

Ein ähnliches Verhältniß findet in der Frankfurter Versammlung statt. Begründet
wurde sie dnrch die ungesetzlicheGewalt des Volkswillens; aber durch die Anerkennung
der Vorparlamcnts-Beschlüsse durch den Bundestag und dnrch die Ausführung derselben
dnrch die Regierungen wurde diese revolutionäre Macht legalisirt. Verlor sie dadurch
etwas an ihrem Ansehen? Nicht das Mindeste; sie gewann vielmehr den festen Grund,
auf dem sie mit Erfolg weiter bauen konnte.

Ferner die Wahl des Erzherzog Johann zum Ncichsverweser — ein Ereigniß, dessen
großartige Bedeutung sich noch gar nicht vollständig übersehen läßt, und auf das wir im

^nächsten Heft zurückkommen; — sie war, an sich betrachtet, ein revolutionärer Schritt,
lund die strenge Rechtspartei hat sich daher mit vollkommenerBefugniß dagegen gesträubt.
Indem nun aber der Bundestag, im Auftrage seiner Regierungen, diese Wahl anerkannte,
indem die einzelnen Landesstände freudig sich ihr unterwarfen — so viel es bisher gethan
haben wurde dadurch das vermeintliche Recht der Nationalversammlung gekränkt?
oder wnrde die wesentlichsteBedeutung der Centralgewalt, ihr Einfluß auf die Staaten,
untergraben?

Die beiden Begriffe: Rcchtsbodcn uud Revolution, bilden also keinen so uuauS-
gleichlichen Widerspruch, als es den Anschein hat. Es giebt Zeiten, in denen die Re¬
volution nicht zu vermeiden ist, alsdann hat aber der Staatsmann das Recht und die
Pflicht, die Errungenschaften des Kampfes gesetzlich zu fixiren. Jede Revolution ist ein
Fieber; dem Arzt wird es nicht einfallen, es zu leugnen; aber er wird es nicht als den
normalen und permanenten Znstand des Staatskörpcrs anerkennen.

Wir können es nicht leugnen, wir find mitten im Fieber. Die großartigste Revo¬
lution, welche die Weltgeschichte gesehn, erschüttert ganz Europa, die Zeit ist größer als
die Menschen. Wer sich gegen die Macht des Geistes verstockt, geht unter.

Sollen wir darum aber bliud uns tragen lassen auf der Welle der Zeit? Wir erkennen
die Macht des Sturmes, aber darum wollen wir ihm das Fahrzeug nicht Preis geben.
Die Zeit hat ihr Recht, aber das Gewissen des Einzelnen hat das Scinige. Die Zeit
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wird euch verbrauchen — sei es. Die Girondisten gingen unter, Danton fiel, die „Tugend-
Partei/' erlag; wer behauptete sich? Barrvrc und Andere, die jeder Macht die Füße leckten,
dem Pöbel oder wer sonst die Herrschaft führte.

Der Pöbel der Hauptstädte, also die kopflose Masse, die ein Hauch des Augenblicke«
leitet, soll nicht regieren. Sie kann es nicht. Ihre Demagogen sollen es auch nicht;
sie sind die schlechteste aller Parteien, denn sie wirken nur durch die Lüge.

Eben so wenig aber wollen wir jener traurigen Resignation unterliegen, die sich im
Gefühl, die Bewegung nicht meistern zu können, dem alten Despotismus in die Arme
werfen. Die Freiheit, die wir erkämpft, wollen wir ungeschmälerterbalten, und um sie
zu hüten, erheben wir die Fahne des Rechts. Das Recht ist nichts als ein Gedanken¬
ding, eine Form, wenn man will; aber gerade die Form befreit uus von der dunklen
Knechtschaft der Natur. Nicht um erdrückt zu werden, sondern um sich zu realisiren,
ergreift der Geist die Formen.

Der echte Schiffer weiß das Steuerruder zu gebrauchen, ob die Winde ihm freundlich
oder gegen ihn wehen.

Mit dem Kiele spielen Wind und Welle,
Wind und Welle nicht mit seinem Herzen.

Er läßt das Fahrzeug nicht stranden am Felsen des Rechts; er überläßt es nicht
willenlos der Bewegung der Revolution. Das geschriebene Recht ist nicht ewig, ist nicht
das letzte; der Sturm des Gefühls, auch wenn er in Millionen ausbricht, nicht das letzte
Wort. Wer der Zeit einen bestimmten Inhalt entgegen bringt, kann damit zu Grünte
gehen, und die Schuld dieses Untergangs zutragen, ist sein Recht; wer sich aber inhaltles
ihrem Wehen überläßt, verfällt der höchsten Schuld, die durch kein Glück versöhnt wird
der freiwilligen Unfreiheit. 1° -j-.

II.

Die Nussophobie.
Wenn eS noch vor einigen Monaten auch dem eifrigsten Theologen unmöglich ge^

Wesen wäre auf die Frage: Warum hat unser Herrgott die Russen erschaffen? anders
als mit einigen allgemeinen Redensarten von unersvrschlichemRathschluß und derglei¬
chen zu antworten, so hat es damit seit unserer Revolution sein Ende: die Russen ha¬
ben jetzt ihre Bestimmung so gut wie jedes andere Volk, sie sind die milchende
Kuh, die dazu da ist, dem huugeruden Proletariat unserer Zeitungsrcscrenten die
Butter zu liefern, in der es von Zeit zu Zeit sciucn magern Kohl fett macht. Fehlt
es einmal ganz an interessanten Emeutcn, Revolutionen und Contrercvolutivnen, nun
s» läßt man ein Corps von Russen etliche hundert tausend Mann mit beliebiger Ar¬
tillerie, auf heimlichen Wegen dnrch Flnr und durch Feld au die Grenze rücken, wo
sie vielleicht noch jetzt unbemerkt liegen würden, wenn sie nicht ein Baner, der von der
^'nncß heimgekehrt, gesehen und unserm Referenten dcnnncirt hätte. Freilich erzählt

^""^ nicht eigentlich von Russen, sondern von dem fliegenden Heer, das über sei-
dak" weggezogen; aber unser Referent lächelt schlau dazu, er weiß sehr wohl,

v es fliegendes Heer gibt, uud daß es die Russen gewesen sein müssen. Haben
de"s^'^""6 dem einen Punkt gestanden, so läßt man sie zur Abwechselungwo

anvels »u,marschiren; die Reisetour, die der Schulmeister in der Jobsiade dem Innrer
vvrzelchnct, ka»» bnnter aussehen, als diese überraschenden Promenades Militäres
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der russischen Heersäulen. Werden die Festungen armirt, so heißt es: seht ihr nun,
daß die Russen kommen? werden sie nicht armirt, so ist das ein neuer Beweis, daß
sie uns im geheimen EinVerständniß mit unsern Regierungen besetzen werden; versichert
der Czar, daß er Frieden halten will, so ist es klar wie die Sonne, daß er uns be¬
trügen will; würde er drohen, so würde man ihm glauben, und thut er gar nichts,
so sieht man darin auch eine feindliche Demonstration; kurz ich glaube, wenn der
Selbstherrscher aller Russen auf öffentlichem Markt im härenen Gewand und mit einer
centnerschwercnWachskerze in der Hand, Buße thäte für seine absolutistischen Sünden,
wenn er bei den pntribus c»v8eii>iti8 des demokratischen Clubs demüthig um die
Stelle eines Thürstehers sollicitirte es würde alles nicht ausreichen, um die Gesell¬
schaft, die die Politik unserer Ostgräuzcn in Pacht genommen hat, für ihren Ausfall an
Neuigkeiten, über das Land, von dessen Gestaden so wenig Wanderer wiederkehren, zu ent¬
schädigen. Freilich würden alle diese Neuigkeiten nichts helfen, wenn sie nicht gelesen würden,
sie werden gelesen und zwar von einem großen Theile des Publikums mit besonderemVer-
gnügen. Man hatte uns zeither eingeredet, daß wir politische Kinder wären, und
wir glaubten es halb und halb selbst, bis das Kinderjäckchen, das endlich gar zu eng
geworden war, mit einem politischen Ruck zersprang, und wir uns groß und mündig
fühlten, aber alle Gewohnheiten unserer Kindsperiode haben wir noch nicht los werden
können; wir hören namentlich noch gar zu gern Räuber - und Gespenstergeschichten,
und jedes alte Weib, das sich ein Geschäft daraus macht, uns dergleichen zu erzäh¬
len, kann auf ein williges Ohr von unserer Seite rechnen; ja, wir gehen in unserer
Vorliebe für solche Schauergeschichtenso weit, daß mir absichtlichdas Licht auslöschen,
um uns nnr im Finstern recht con iunorv graulen zn können. Zwar steigt das
Graulen nicht bis zur- wirklichen Gcsvensterfurcht, uud ich bin fest überzeugt, daß jeder
Dieb, der es wagen wollte unter der Maske eines Gespenstes bei uns einzusteigen, sehr
solide und handgreifliche Prügel bekommenwürde; aber heißt es nicht solche Experimente
herausfordern, wenn wir jene schlechten Märchen wie wichtige Wahrheiten behandeln?
Werden wir dadurch nicht zum Gespött aller vernünftigen Leute? Man kann von dem
russischenKaiser kaum lebhafte Sympathien für die deutsche Freiheit verlangen. Wirft
er uns den Fehdehandschuh hin, so werden wir ihn bereitwillig aufnehmen; aber wir
suchen den Krieg nicht, nicht weil wir ihn fürchten, sondern weil er uns in unserer
Entwicklung um Jahrzchnde zurückbringen kann, und weil wir nns nicht berufen füh¬
len, uns mit den Russen herumzuschlagen, um sie zn cultiviren.

III.

Die neueste pariser Emeute.
Diesen unschuldigen Namen geben die meisten Journale einem Ereigniß, welches

einen Wendepunkt in der Geschichte Frankreichs bildet. Es ließe sich, ohne viel Wort-
verschwcnduug, ein Buch darüber schreiben. Wir begnügen uns heute mit einigen Rand¬

glossen. Der Aufstand, welcher in Paris vom 23. bis 26. Juni wüthete, war eine
sociale Revolution, ein Vernichtungskrieg im furchtbarsten Sinne des Wortes. Noch
läßt sich das angestiftete Unheil nicht übersehen, so wenig wie die Folgen sich in diesem
Augenblick ermessen lassen. Keine Bartolomäusuacht, kein Napoleonischer Sieg hat
Frankreich so viel Generäle und Stabsoffiziere gekostet. Erschossen sind die Generäle
Brea, Renaud und Regner, eine große Anzahl von Obersten, Adjutanten u. s. w.,
außerdem der Erzbischof von Paris; schwer verwundet sind neun Generäle. Die Zahl
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erschossener Bürger und Soldaten gibt man bald ans 600, bald ans 10,000 an; am
27- Juni zählte man über 2000 Verwundete in den Spitälern. Die Zahl der In¬
surgenten belief sich auf etwa 30,000 und es gehörte die gewaltigste Anstrengung des
Militärs, der National-, Mobil- und Republikanergarde und eine Anwendung von
Artillerie, wie sie in Hauptschlachten vorkommt, znr endlichen Unterdrückung der Ter¬
roristen. Am 24. bedürfte es keiner Trommel und keiner Sturmglocke mehr, zum
Kamps zu rufen. Was Waffen tragen konnte, stellte sich von selbst ein, Leute, wie
Fonld, Rothschild, Victor Hugo standen im Feuer und friedliche Gcwür zkrämer kämpften
wie die Veteranen der Kaiserzeit; denn eS bandelte sich nicht mehr um die Staatsform, /
sondern AM.....den.....Bestand der Gesellschaft. Die französische Tapferkeit glänzte aus beiden
Seiten, Paris schien in zwei feindliche Sarragossas getheilt und gleicht noch jetzt einer
Wahlstatt; am 30. Juni war man mit der Wegräumung der Leichen nicht überall zu
Stande gekommen. — Ein Riescnproccß wird nun eingeleitet, um über die Genesis
dieser Revolution Licht zu verbreiten. Man führt sie in Paris auf den 15. Mai zurück,
aber der 15. Mai stammte vom 24. Februar her, wie in diesen Blättern öfters nach¬
gewiesen ward; die Prolctarierfaust, die das constitutionelle Königthum in Trümmer
schlug, wollte keiue einfache Republik, sondern eine schonungslose gesellschaftliche Um¬
wälzung ; keinen Fortschritt durch nüchterne Selbstregierung, sondern entweder das goldene
Zeitalter on In« sliortest notieo oder eine rothe Sündfluth.j Lamartine's versöhnende
Beredsamkeit und die temvvrisircndc Staatskunst seiner Genossen, die mit unfruchtbaren
Nationalwerkstätten gegen die Kommunisten sich abfinden wollte, verschaffte Frankreich
nur eine Galgenfrist von 4 Monaten; daß der Ausbruch unvermeidlich war, sagten
Kundige voraus. In der Nationalversammlung, die während des Orkans vcrbarrikadirt
und permanent war, äußerte der Berg (Caussidiere, L. Blanc, Lagrangc u. A.) unver-
holenc Sympathie mit den Terroristen; vorsichtigere Ultras suchten die Revolution den
Prätendenten in die Schuhe zu schieben. Wohl hörte man im Lager des Volks einige
Rufe für Henry V. und Napoleon, aber der allgemeine Ruf war: die demokratische und
sociale Republik, und auf den zahllosen Barrikaden flatterte die rothe Fahne! Flvcou
wärmte die alte Phrase vom „Golde des Auslandes" auf. Aber die sel. heilige Allianz
braucht ihr Geld zu Hause, und könnte fremdes Gold 30,000 Franzosen zu solchem
Wahnsinn verführen, so wäre Frankreich in der Fäulnis! begriffen. Confidcrant nannte
den Aufstand eine augenblicklicheVcrirrung des Volksgefühls. Damit stimmt vortrefflich
der meisterhafte strategische Plan, nach welchem die Rebellen operirten, so wie die tadel¬
lose Bewaffnung von wenigstens 18000 unter den Anarchisten. Gewiß war die Mehrzahl
der Nationalversammlung reaktionär, so weit der Franzose aus bureaukratischem Jnstinct
reactionär sein muß; allein gegen die politische Reaction, gegen die Abschaffung des un¬
abhängigen Richtcrstandes u. f. w. erhoben sich die Ouvricrs nicht; ihre Tendenz zeichnet
stch am besten in den Forderungen, die sie am 24. stellten: Freilassung von Barbuö
und Genossen, Tod Cavaignac's, Entwaffnung der Nationalgarde (der Bourgeoisie),
südlich hatte der Aufruhr nicht mehr die chcvalereskeGlorie der vielbesungenenPariser
^traßenkämpfe; er trug einen bösartigen Charakter an sich. Grausamkeiten und wahre
^«nm aus Sue's Pariser Mysteres, in scheußliche Wirklichkeitübersetzt, erinnerten an
die"Ä""'^ Guizot's Prophezeihung vom Einbruch der Barbaren, und anderseits hat
eir m".I-gefährliche Repressalien genommen und die „Abschaffung der Todesstrafe
Lüqen'a n^ wurde durch staudrechtliches Erschießen en musso entsetzlich
und die V s^' waren der Sturz des Lamartine'schen Regiments

Erhebung einer neuen, halb militärischen Regierung, deren Hauptleiter die
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! Generale Cavaignac (Commandant während des Aufstandcs), Bedcau, Lamoriciore
i und Changarnier sind. Möchte Frankreich nicht wieder den Kreis seiner früheren Nevo-
i lutionen durchlaufen! -— Das Gewitter wird vermuthlich die europäische Luft ein wenig
,^ abkühlen und für unsere Wühler oder Träumer ein Wink sein, wie gefährlich es ist,
^ mit der blinden Leidenschaft der Masse zu tändeln wie schwer die socialistischen
i tsta moi-Fimil sich verwirklichen lassen und wie leicht das Hazardspicl solcher Versuche
? zu einem Mord der politischen Freiheit umschlagen kann.

IV.

Das Zweikammersystem.
Das neue Prenßische Ministerium, seinen charakteristischenElementen nach aus

den Centren der Nationalversammlung hervorgegangen, hat die Einführung eines Zwei¬
kammersystemssür den Preußischen Staat zu einer Lebensfrage gemacht. Gleichzeitig
hat die Mehrheit der zweiten Sächsischen Kammer sich sür dasselbe entschieden.

Die Abneigung, welche sich bei einem großen Theil der 'politischen Wortführer
gegen dieses System kund gibt, schreibt sich eigentlich nur aus der einseitigen Vor¬
stellung her, die man sich von einer ersten Kammer macht. Mail denkt sich darnnter
entweder ein Adclsiustitut, oder eine Geldaristokratie, oder ein Organ des HoseS.
Man will aber weder ein Oberhaus nach englischemZuschnitt, noch eine erste Curie,
wie sie iu dem Camphauscnschcn Entwurf enthalten war, noch eine Pairskammer nach
Französischem Zuschnitt. In allen drei Fällen ist die öffentliche Meinung vollkommen
im Recht; denn abgesehen von dem Unrecht, welches darin liegt, einer Classe, die
an sich schon gegen ihre Mitbürger im Vortheil steht, außerdem noch politische Vorrechte
einzuräumen, bietet eine solche Kammer weder irgend eine Garantie besserer politi¬
scher Einsicht, noch die geringste Bürgschaft, durch ihre Autorität die Ansicht des Volkes
umzustimmen, worauf doch zuletzt alles ankommt.

Wenn nun aber die öffentliche Meinung sich für ein Einkammersystem ansspricht,
so hätte es die bedenklichsten Folgen, ihr darin nachzugeben. Eine jede Kammer, sie
mag zusammengesetzt sein, wie sie will, kann durch einen voreiligen Beschluß die
Regierung in das Dilemma versetzen, entweder nachzugeben, und das wahre In¬
teresse des Staats und des Volks zu verletzen, oder durch Widerstand — sei es anch
in der gesetzlichenForm der Kammerauflösung, sich als eine dem ständischen Willen
gegenüberstehendeMacht darzustellen, und so das Volk zu veranlassen, vielleicht aus
bloßer Opposition, aus seinem Willen zn bestehen.

Die Kammer, die aus den Wahlen des Volks hervorgeht, gibt keineswegs Ga¬
rantien für die politische Einsicht ihrer Mitglieder. Es sind Männer, von denen jeder
in einem gewissen Kreise das Vertrauen seiner Mitbürger hat. Er darf nicht einmal in
allen Punkten mit den Ansichten seiner Committcutcn übereinstimmen, und selbst in
diesem Fall ist es denkbar, daß das Volk über seine eignen Interessen eine falsche
Ansicht hätte. Wenn die Volkskammer etwas repräsentirt, so ist es nicht die Einsicht
des Volks, sondern das Gefühl desselben; in aufgeregten Zeiten, wie die unsrigcn,
geradezu seine Stimmung. Dieses Gefühl, diese Stimmung ist ein höchst wesent¬
liches Moment bei der Entscheidung großer politischer Fragen, aber es darf nicht das
einzige sein. Es fragt sich nur, auf welche Weise soll dies fehlende Moment, die wirk¬
liche politische Einsicht ergänzt werden?
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Es kommt darauf an, daß in der gegenwärtigen Zeit durch die Znsammensetzung
der ersten Kammer jedes Mißtrauen eines aristokratischen oder monarchischenEinflusses
sofort beseitigt, dagegen die Praktisch politischeBedeutung derselben augenscheinlichwird.

Die erste Kammer, welche das in der zweiten ausgedrückte Gefühl des Volkes
controliren soll, darf nicht erblich sciu, deuu sonst hat sie nicht die Sympathien des
Volkes; sie darf nicht vom König ernannt werden, denn sonst entsteht mehr oder we¬
niger eine königliche Partei, die den Begriff des constitntioncllcn Staates aufhebt; aber
ste darf auch nicht von dem Volk ernannt werden. Denn entweder sind die Wahlen
an dieselben Bedingungen geknüpft, als die Wahlen der zweiten Kammer, und dann
ist eine doppelte Wahl überflüssig; oder sie ist — activ oder passiv - an bestimmte
Bedingungen z. B. einen Census geknüpft, dann hat sie weder das Vertrauen des Volks,
noch eine' Autorität größerer politischer Einsicht. Das höhere Alter zur Bedingung
der Wählbarkeit zu machen, kann wohl nur eine formelle Aushilfe sein, weil man
Besseres findet.

Nun haben wir im Preußischen Staat ein Element, welches, bisher zum Theil
im Widerspruch mit den Ständen, mit Mißtrauen angesehen wurde, wenn man ihm
auch die größere politischeIntelligenz nicht wohl absprechen mochte. Und doch ist durch
die sogenannte Bureaukratie ein sehr bedeutendes Element für constitntionellc Organisa¬
tion zu finden. Wir haben dafür eine Analogie in der alten Verfassung.

Vor der neuen Regeneration Prcnßens mußte jedes neue Gesetz von Wichtigkeit
den Provinzialstäudcn nnd dem Saatsrathe vorgelegt werden. Der letzte bildete die
Spitze der Bureaukratie, er sollte die höchste politische Einsicht des Staats repräscnti-
ren. Abgesehen von seiner unklaren Stellung dem Staatsoberhaupt gegenüber konnte
er schon seiner Zusammensetzung uach das Vertrauen des Volks nicht haben; dem ab¬
soluten König wird man nicht streitig machen, mit welchen Räthen er sich umgeben
will, aber in einem constitutionellcn System darf man es der Negierung nicht über¬
lassen, die politische Einsicht nach eignen, dem Volke fremden Kriterien abzuschätzen.

Wir haben aber eine ganze Reihe von Institutionen, die, wenn ihnen die Wah¬
len der ersten Kammer oder des Staatsraths überlassen blieben, wenigstens die größt¬
mögliche Garantie politischer Erkenntniß und Einsicht bieten würden.

Ich rechne dazu: I) Die sämmtlichen Obcrgerichtc und entsprechendenrichterlichen
Kollegien. 2) Die Magistrate der großen Städte. Z) Die Universitäten. 4) Die
Handelskammern, kaufmännischenKorporationen der großen Handelsplätze. 5) Die rittcr-
schaftlichcn Creditinstitnte. 6) Die Bcrghauptinannschastcn. 7) Die Forst- und Do-
maiuenvcrwaltung der ciuzelueu Provinzen. 8) Die Provinzialsteuerbchörden. 9) Ver¬
tretung der militärischen Intelligenz, entweder aus den Generalkommandos der einzelnen
Provinzen, oder ans dem Gcncralstab der Armee zn ziehen.

Außerdem eine Anzahl einzelner Corporationen von Wichtigkeit: die Berliner Bau¬
schule, die Acadcmie der Künste, die preußische Admiralität, :c. ?c.

Die Kollegien der Verwaltungsbehörden sind nicht vollständig anfgefnhrt, weil
Grenzboten eine Auflösung der Regierungen, Wahl der Landräthe durch die Kreis«

fassen und Vertretung des Ministeriums durch Direktoren (Präsektcn), welche in je
^ 4 Kreisen die Interessen der Staatsregierung wahrzunehmen haben, voraussetzen.

Der Cultus braucht im neuen Staatsleben keine staatliche Vertretung, die Schu¬
len sind von ihm abzulösen und durch das Ministerium des Unterrichts nach Grund¬
sätzen welche die constituirende Versammlung bestätigt hat, mit diktatorischer Vollmacht
radikal zu resormiren.
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Dagegen würde jede industrielle, sociale oder wissenschaftliche Corporation, welche
freie Organisation, Einfluß und Bedeutung gewinnt, durch Uebereinstimmung der Volks¬
kammer mit dem Ministerium sofort ihre Vertretung in der ersten Kammer finden müssen.

Die Vertretung geschieht dadurch, daß alle stimmfähigen Mitglieder der erwähnten
Korporationen oder Kollegien durch freie Wahl aus ihrer Mitte je einen
Deputirten senden. Die Anzahl der Mitglieder würde circa 120 bis 150 betragen.

Nicht nur die Beschlüsse, denen die Autorität öffentlich anerkannter praktischer
Staatsmänner eine größere Kraft geben muß, sondern namentlich die Discussion dieser
so zusammengesetzten ersten Kammer würden für die Entscheidungen der zweiten von
der höchsten Wichtigkeit sein.

Die Stellung dieses „Staatsraths" zur Volkskammer und zur Regierung würde
folgende sein.

1) Die Regierung dars ihm, mit Ausnahme des Budgets, welches ausschließlich
der 2. Kammer überlassen bleibt, jeden Gesetzvorschlag zuerst vorlegen. Wird er
angenommen, so geht er an die 2. Kammer. Wird er von dieser verworfen, so
ist er für diese Session erledigt; wird er angenommen, so ist er Gesetz; wird er
amendirt, so geht er an die I. zurück, uud gilt als ein von der 2. an die 1. Kam¬
mer eingebrachter Gcsctzvorschlag.

Wird er verworfen, so steht es den Regierungen frei, ihn der 2. Kammer vor¬
zulegen.

2) Wenn die 2. Kammer einen Gesetzvorschlagan die l. gelangen läßt, so hat
diese nur für Eine Legislatur das Recht, ihn zu verwerfen.

3) Wenn die l. Kammer einen von der 2. Kammer ihr eingebrachten Gesetz-
Vorschlag amendirt, so geht er an die 2. Kammer zurück. Bringt ihn diese unter der¬
selben Form zum zweitenmal ein, so gilt ein weiteres Amendiren so viel als Verwerfen.

Ich habe in der bisherigen Darstellung den Preußischen Staat als eine sür sich
bestehende constitutionelle Monarchie betrachtet. Nach der ganzen Anlage der deutschen
Bewegung soll er aber das nicht sein.

Wenn es dem Frankfurter Parlameut gelingt, sich mit den Ständen der einzelnen
Staaten über eine gemeinsame Verfassung zu vereinbaren, so wird ein natürlicheres
Zweitammersystem sich bilden lassen.

Ein wahres Einverständniß zwischen den deutschen Centralständcn mit den Stän¬
den der einzelnen Staaten ist nur daun denkbar, wenn die ersten geradezu aus den
letzten hervorgehen. Daß man sich bei der ersten Bildung des Frankfurter Parlaments
dagegen gesträubt hat, hatte seinen Grund lediglich in der irrationellen, unvolksthüm-
lichen Zusammensetzung der bisherigen Landtage.

Die Stände der einzelnen Staaten würden alsdann, in dem bisher festgestellten
Zeitverhältniß, zum Frankfurter Parlament Deputirte senden.

Das Verhältniß würde dann dieses sein, daß l) der Frankfurter Reichstag die
allgemeine Angelegenheit vorläufig zu ordnen, und die betreffenden Einzelstaaten mit
der. Ausführung der sie angehenden Angelegenheiten zn beauftragen hätte; daß diese als¬
dann das Nähere mit ihren Specialständen selbstständig ordneten.

2) Daß die von den Einzelständen beschlossenen Gesetze dem Reichstag vorgelegt,
und von diesem, nach Maßgabe der allgemeinen Interessen, angenommen, amendirt,
oder verworfen würden.

Berlag von Fr. Ludw. Hcrbig. — Redacteure: G. Freitag und I. Schmidt
Druck von Friedrich Andrä.
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